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Gemeinde Pfronten 
2. Änderung des Bebauungsplanes "Im Zerlohe" 
 
Büro Sieber, Lindau (B) 
Datum: 27.06.2018, ergänzt am 23.07.2018 
 
Ergebnisvermerk 
 

Anlass: Behördenunterrichtungs-Termin gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
Datum: 14.06.2018 
Ort: Landratsamt Ostallgäu, Marktoberdorf 
 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 09.05.2018 zu einem 
Behördenunterrichtungs-Termin gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingeladen bzw. zur Äußerung aufgefordert:  
 

Behörden: − Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsbehörde, Augsburg, nicht anwesend 
(Stellungnahme liegt vor) 

− Regionaler Planungsverband Allgäu, Geschäftsführung, Kaufbeuren, nicht anwesend 

− Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Koordination Bauleitplanung, München, nicht 
anwesend 

− Landratsamt Ostallgäu, Abteilung Bauen und Umwelt, Marktoberdorf, vertreten durch Frau 
Hummel 

− Landratsamt Ostallgäu, Bauamt Bauleitplanung, Marktoberdorf, vertreten durch Frau 
Schneider  

− Landratsamt Ostallgäu, Kommunale Abfallwirtschaft, Marktoberdorf, nicht anwesend 
(Stellungnahme liegt vor) 

− Landratsamt Ostallgäu, Untere Verkehrsbehörde-Kreisstraßen, Marktoberdorf, nicht anwe-
send (Stellungnahme liegt vor) 

− Landratsamt Ostallgäu, Untere Immissionsschutzbehörde, Marktoberdorf, vertreten durch 
Frau Euband und Herrn Noll 

− Landratsamt Ostallgäu, Untere Wasserrechtsbehörde, Marktoberdorf, nicht anwesend 

− Landratsamt Ostallgäu, Untere Naturschutzbehörde, Marktoberdorf, vertreten durch Frau 
Schaper 

− Landratsamt Ostallgäu, Abgrabungsrecht, Marktoberdorf, vertreten durch Herrn Ludwig 

− Landratsamt Ostallgäu, Untere Bodenschutzbehörde, Marktoberdorf, nicht anwesend 
(Stellungnahme liegt vor) 
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− Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren, nicht anwesend (Stellung-
nahme liegt vor) 

− Amt für ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach, nicht anwesend (Stellungnahme liegt 
vor) 

− Kreisbrandrat, Hr. Markus Barnsteiner, Germaringen, nicht anwesend 

− Wasserwirtschaftsamt Kempten, vertreten durch Frau Tauer  

− Abwasserzweckverband Vils-Reutte, Vils, nicht anwesend (Stellungnahme liegt vor) 

− Allgäuer Überlandwerke GmbH, Abteilung Netze und Anlagen, Kempten (Allgäu), nicht 
anwesend (Stellungnahme liegt vor) 

− Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL Süd, PTI 23, Gersthofen, nicht anwesend (Stel-
lungnahme liegt vor) 

− Elektrizitätswerk Reutte GmbH & Co KG, Füssen, nicht anwesend 

− Schwaben Netz GmbH, Augsburg, nicht anwesend (Stellungnahme liegt vor) 

− Teléfonica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München, nicht anwesend 

 
Für die Gemeinde bzw. die Planungsbüros waren anwesend:  
 

 − Fr. Bgm. Waldmann, Gemeinde Pfronten 

− Hr. Bauamtsleiter Hörmann, Gemeinde Pfronten 

− Hr. Dr. Heim, Fr. Uhlig, Investor, Fa. Geiger 

− Hr. Zahner, Fr. Jahn (Volljuristin), Fr. Sandner (Landschaftsplanung) Büro Sieber 

 
1. Allgemein 

1.1  Die Gemeinde Pfronten beabsichtigt die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Im Zerlohe". Die Geiger Un-
ternehmensgruppe, die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes den Kiesabbau betreibt, 
erwünscht sich eine Änderung des Bebauungsplanes, um die zukünftige Entwicklung des Abbaustandor-
tes planungsrechtlich zu sichern. Der im Bebauungsplan festgesetzte Vorschlag der reihenförmigen An-
ordnung der Abbauflächen ist technisch und wirtschaftlich wenig sinnvoll und entspricht nicht den aktu-
ellen Gegebenheiten vor Ort. Auch weitere Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes entspre-
chen nicht der tatsächlichen Nutzung (z.B. Zufahrt und Radweg entlang der Kreisstraße) und sollen an-
gepasst werden. 
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2. Planungsrecht  

2.1  Es wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (SO Kiesabbau) aufgestellt. Hierin wird die neue Rei-
henfolge der Abbaustufen sowie die Abbautiefe verbindlich geregelt. Die Fristen zur Umsetzung der Ab-
baustufen werden realistisch eingeplant. Bevor ein neuer Abbauabschnitt umgesetzt werden kann, hat 
zuvor eine Verfüllung stattzufinden. Hierdurch wird das Anliegen der Gemeinde sichergestellt, dass keine 
zu große Fläche durch zeitgleichen Abbau entsteht.  

2.2  Die geplante Waage und Reifenwaschanlage sowie die Büro- und Sozialcontainer sind mit einer Bau-
grenze und somit mit einem festen Standort im Plangebiet zu versehen. 

2.3  Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren in eine Sonderbaufläche geändert. 

 
3. Verkehrsanbindung 

3.1  Der Radweg wird in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen werden. Ebenso werden die 
aktuelle Zufahrt aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan inklusive entsprechender Sichtdreiecke 
übernommen. Hierbei ist der Wall entlang der Kreisstraße mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand 
von 20 m hinsichtlich der Abbaufläche zu berücksichtigen. 

 
4. Brechanlagen und Lagerflächen 

4.1  Innerhalb des Gebietes befindet sich eine Brechanlage, welche sowohl für Bauschutt als auch für Kies 
genutzt wird. Die jeweilige Nutzung wird planungsrechtlich gesichert und im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan verbindlich geregelt.  

4.2  Hinsichtlich der Zulässigkeit der Brechanlage für Bauschutt ist auf die aktuelle Genehmigung abzustellen. 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die zulässige Menge festgeschrieben. Die mögliche Dauer 
sowie die Lagerkapazität der Zwischenlagerung wird zum einen auf Genehmigungsebene geregelt, des 
Weiteren wird eine Regelung hierfür in den Durchführungsvertrag aufgenommen, um eine flexible Hand-
habung zu gewährleisten. Diese Vorgaben sind zwischen dem Vorhabenträger, der Gemeinde und dem 
Landratsamt abzustimmen. Die Brechanlage wird entsprechend dem aktuellen Standort im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan festgesetzt, des Weiteren wird ein möglicher Alternativstandort aufgenommen, 
da der derzeitige Standort künftig noch abgebaut werden soll. Die Anlage ist nur für die Dauer des 
Kiesabbaus zulässig, diese Vorgabe wird noch zwischen Gemeinde und Vorhabenträger geklärt.  

4.3  Bei der Nutzung als Kiesbrechanlage handelt es sich um eine mobile Anlage, deren Standort nicht in 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt wird, sondern die im Rahmen des Nutzungskataloges 
allgemein im Plangebiet zulässig ist.  
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5. Landschaftsplanung und Naturschutz 

5.1  Der externe Ausgleich ist noch nicht voll umfänglich erbracht. Im Lauf des Jahres müssen die noch nicht 
umgesetzten Maßnahmen ergänzt werden. Falls sich der Geltungsbereich ändert (vergrößert), muss der 
Ausgleich angepasst werden.  

5.2  Die Kiesgrube muss eingegrünt werden.  

5.3  Neophyten im Gebiet müssen entsorgt werden.  

 
6. Wasser und Abwasser 

6.1  Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die maximale Abbautiefe festgesetzt, die Prüfung dieser 
Abbautiefe hinsichtlich des Grundwasserstands erfolgt auf Genehmigungsebene.  

6.2  Es erfolgt kein Trinkwasseranschluss im Gebiet. Frischwasserversorgung sowie Schmutzwasserentsorgung 
sollen in einem geschlossenen System erfolgen, da eine dauerhafte Erschließung des Gebietes auf Grund 
des zeitlich begrenzten Kiesabbaus nicht erforderlich ist.  

 
7. Weitere Vorgehensweise 

7.1  Der Gemeinderat wird auf der Sitzung am 26.07.2018 über die Inhalte des Termins zur frühzeitigen 
Behördenunterrichtung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB informiert. 

7.2  Die unter Ziffer 4.2 genannten Belange (Menge, Dauer sowie Lagerkapazität der Zwischenlagerung) 
werden zwischen dem Vorhabenträger, dem Landratsamt und der Gemeinde abgestimmt. 

7.3  Am 27.09.2018 wird der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes inklusive Vorhaben- und 
Erschließungsplan im Gemeinderat vorgestellt. Hierfür ist bis Mitte Juli seitens des Vorhabenträgers der 
Vorhaben- und Erschließungsplan unter Berücksichtigung der oben genannten Belange zu liefern.  

 
Für eingeladene Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, bei denen weder eine Teilnahme an dem 
o.g. Unterrichtungs-Termin noch eine Stellungnahme in anderer Form vorliegt, wird angenommen, dass fach-
liche Informationen bzw. Anregungen oder Einwände zu der beabsichtigten Planung nicht gegeben sind.  
 
i.A. B. Jahn 
 
 
Anlagen Stellungnahmen: − Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsbehörde, Augsburg, Stel-

lungnahme vom 11.06.2018 

− Landratsamt Ostallgäu, Kommunale Abfallwirtschaft, Marktoberdorf, Stel-
lungnahme vom 22.05.2018 
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− Landratsamt Ostallgäu, Untere Verkehrsbehörde-Kreisstraßen, Marktoberdorf, 
Stellungnahme vom 07.06.2018 

− Landratsamt Ostallgäu, Untere Bodenschutzbehörde, Marktoberdorf, Stel-
lungnahme vom 29.05.2018 

− Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Kaufbeuren, Bereich Landwirt-
schaft, Stellungnahme vom 12.06.2018 

− Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Füssen, Bereich Forsten, Stel-
lungnahme vom 22.05.2018 

− Amt für ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach, Stellungnahme vom 
24.05.2018 

− Abwasserzweckverband Vils-Reutte, Vils, Stellungnahme vom 22.05.2018 

− Allgäuer Überlandwerke GmbH, Abteilung Netze und Anlagen, Kempten (All-
gäu), Stellungnahme vom 23.05.2018 

− Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL Süd, PTI 23, Gersthofen, Stellung-
nahme vom 22.05.2018 

− Schwaben Netz GmbH, Augsburg, Stellungnahme vom 23.05.2018 

 
 
Abdruck per E-Mail an: − Frau Hummel 

− Frau Schneider  

− Frau Euband 

− Herrn Noll 

− Frau Schaper 

− Herrn Ludwig 

− Frau Tauer  

− Frau Bgm. Waldmann 

− Herrn Hörmann 

− Herrn Dr. Heim 

− Frau Uhlig 
 



 

 

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) 
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11, Morellstraße 30 d 
BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr; Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr 
TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 
E-MAIL: poststelle@reg-schw.bayern.de – INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de 
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater  
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Geschäftszeichen: 
24-4622.8244/29 

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg KOPIE 

Firma 
Büro Sieber 
Am Schönbühl 1 
88131 Lindau (B)  
  
  

  

Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 

an der Bauleitplanung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

  
Bearbeiter/in: 

Herr Weigand 
Telefon: (0821) 327- 

2085 
Augsburg, 

11. Juni 2018 
E-Mail-Adresse: 

silvan.weigand@reg-schw.bayern.de 
Telefax: (0821) 327- 

22085 
Zum Schreiben/Anruf vom 

09. Mai 2018 
Anlagen:  
      

⊠ Zutreffendes ist links angekreuzt 

1  Flächennutzungsplan        Änderung  Sonstiges baurechtliches Verfahren 

  Bebauungsplan .2 Änderung 
 Nummer / Gebiet 

"Im Zerlohe" 

 der Gemeinde 
 Name 

Pfronten 
  

2 Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
 wir äußern uns zur vorgelegten Bauleitplanung wie folgt: 
  
2.1
 

Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der 
Raumordnung als Vorgabe für die nachfolgende Abwägungsentscheidung: 

  
Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP):  
 
LEP 3.3 Abs. 2 (Z) neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auswei-
sen 
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2.2 Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung: 
  

Die Gemeinde Pfronten beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung eines be-
stehenden Kiesabbaus sowie einer bestehenden Brechanlage zu schaffen. Zudem soll im Planbereich eine 
Lagerfläche für Bauschutt ermöglicht werden. Gemäß der vorliegenden Planunterlagen soll dazu ein Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung "Kiesabbau" festgesetzt werden.  
 
Gemäß LEP Ziel 3.3 Abs. 2 (Z) sind neue Siedlungsflächen (hier: Brechanlage und Flächen für die Lagerung 
von Bauschutt) möglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden. Das geplante Sondergebiet befindet 
sich in abgesetzter Lage, eine Anbindung im Sinne des o.g. Zieles liegt somit nicht vor.  
 
Die Ausnahmetatbestände, die ein Abweichen vom Anbindeziel eventuell zulassen könnten, sind in LEP 3.3 
Abs. 2 Satz 2 (Z) abschließend aufgezählt. Was die Brechanlage anbelangt, so geht aus den derzeit vorlie-
genden wenig konkreten Planunterlagen bislang nicht hervor, ob möglicherweise ein Ausnahmetatbestand 
(z.B. produzierendes Gewerbe mit schädlichen Umweltauswirkungen (vgl. LEP-Ziel 3.3 Abs. 2 6. Tiret) be-
gründet werden kann. Bei einem etwaigen Abstellen auf ein Vorliegen des vorgenannten Ausnahmetatbe-
standes wäre von von der Gemeinde nachzuweisen, dass es sich bei dem Vorhaben um einen produzieren-
den Gewerbebetrieb handelt, der Sekundärrohstoffe bzw. Recyclingrohstoffe herstellt, dass von dem Betrieb 
schädliche Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden sowie, dass eine 
Anbindung des Vorhabens an geeigente Siedlungseinheiten auf dem Gemeindegebiet nicht möglich ist. Zu-
dem wäre die Erforderlichkeit und unmittelbare Zuordnung der geplanten Lagerfläche für Bauschutt zur 
Brechanlage nachzuweisen. Wir bitten die Gemeinde, ihre Erwägungen hierzu im weiteren Verfahren darzu-
legen. 
 
 
Ungeachtet dessen weisen wir darauf hin, dass das geplante Sondergebiet keinen Ansatzpunkt für eine wei-
tere Siedlungsentwicklung darstellen kann.  

2.3 
 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem oben genannten 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. mit Rechtsgrundlage/n: 

       
siehe Beiblatt zu 2.3 

 

Die Bauleitplanung wurde in das Rauminformationssystem der Regierung von Schwaben eingetragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
         

Silvan Weigand 
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Beiblatt zu 2.3: 
 
Das Sachgebiet 34 ("Städtebau") der Regierung gibt folgenden Hinweis: 
 
"Es ist zu vermeiden, dass sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans allgemeines Gewerbe ansiedelt. 
Bei der Festsetzung des Sondergebiets sind die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung darzustellen 
und festzusetzen; diese sind auf den Kiesabbau sowie Bauschuttrecyclinganlagen und unmittelbar zugehöri-
ge Lagerflächen zu begrenzen." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Kaufbeuren 

mit Landwirtschaftsschule 

 

 
 

  Seite 1 von 3 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Kaufbeuren 
Heinzelmannstr. 14 
87600 Kaufbeuren 

Telefon 08341 9002-0 
Telefax 08341 9002-57 
E-Mail poststelle@aelf-kf.bayern.de 
Internet www.aelf-kf.bayern.de 

Besuchszeiten 
Mo - Fr  08:15 - 11:30 Uhr 

Do  13:30 - 15:30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 
   

 

 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren 
Heinzelmannstr. 14, 87600 Kaufbeuren   

Name 
Bereich Forsten: Simon Östreicher 

Bereich Landwirtschaft: Gabriele Maurus 
Telefon 

Simon Östreicher: 08362 93875-11 
Gabriele Maurus: 08341 9002-45 

Telefax 
Bereich Forsten: 08362 93875-21

Bereich Landwirtschaft: 08341 9002-57 
E-Mail 

simon.oestreicher@aelf-kf.bayern.de 
gabriele.maurus@aelf-kf.bayern.de 

 

 
 Büro Sieber 

Stadtplanung 
Am Schönbühl 1 
88131 Lindau 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

Bitte bei Antwort angeben 
Geschäftszeichen Kaufbeuren 

09.05.2018, H. Reber F2-7716.2-BBP 
L2.2-4612-200 

12.06.2018 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung  

(§ 4 Baugesetzbuch) 
 

1. Gemeinde  Pfronten, Landkreis Ostallgäu 

  Flächennutzungsplan   mit Landschaftsplan 

  Machbarkeitsuntersuchung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
 

„Im Zerlohe“ 

  mit Umweltbericht       
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs ja     nein 

  Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan 
  Sonstige Satzung 
  Frist für die Stellungnahme: 12.06.2018 (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 
 

2. Träger öffentlicher Belange 

 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten (AELF) Kaufbeuren 

Heinzelmannstraße 14 

87600 Kaufbeuren 

 

Tel. 08341 9002-0 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  

und Forsten (AELF) Kaufbeuren 

- Bereich Forsten - Außenstelle Füssen - 

Tiroler Str. 71 

87629 Füssen 

Tel. 08362 93875-0 

 

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 

2.1  Keine Äußerung 
2.2 
 

 Ziele der Raumordnung u. Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
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  Sachstands 
 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der  
Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 

 Einwendungen 

 

 
 Rechtsgrundlagen 

 

 
 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 

 gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Bereich Forsten: 

Innerhalb des voraussichtlichen Änderungsgeltungsbereichs liegt kein Wald im 
Sinne des Waldgesetzes für Bayern (Art. 2 BayWaldG). Westlich grenzt eine 
kleine Waldfläche an (im Wesentlichen Wald der Gemeinde Pfronten auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 1752/0, Gemarkung Bergpfronten). Aktuell ist der Abstand 
zwischen dem Kiesabbau und diesem Wald (Feldweg sowie Pufferstreifen) aus-
reichend groß, so dass keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Waldfunktio-
nen gegeben sind. Wir gehen davon aus, dass dieser Abstand auch bei der ge-
planten Änderung des Bebauungsplans beibehalten wird. 
 
Wir werden deswegen am Scoping-Termin am 14.06.2018 nicht teilnehmen. 
 
 
Bereich Landwirtschaft: 

Im Regionalplan der Region Allgäu (16) - Bekanntmachung vom 10. Januar 2007 
– sind die beantragten Abbauflächen nicht als Vorrangs- oder Vorbehaltsflächen 
zur Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen ausgewiesen.  
 
Da es sich nur um die Erweiterung eines bestehenden Kiesabbaugebietes han-
delt, erheben wir keine Einwendungen. 
 
Im Sinne eines möglichst sparsamen Umganges mit für landwirtschaftliche Nut-
zung geeigneten Böden (vgl. LEP) sollte einerseits eine größtmögliche Ausbeu-
tungseffizienz angestrebt werden. Gleichzeitig sind ein fachgerechter und hu-
musschonender Abbau der Flächen sowie eine zügige und nachhaltige Rekulti-
vierung zu fordern. 
 
Nach dem Abbau sollte die Fläche vorrangig rekultiviert werden, d. h. sie soll 
wieder weitestgehend der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 
 
Wir werden am Scoping-Termin am 14.06.2018 nicht teilnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Beteiligung bei Einzelgenehmigungsverfahren nach BayBO Art. 69 
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  ja   nein 

 
  

 Füssen, 22.05.2018 gez. 
 _____________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum Simon Östreicher, Forstdirektor 
 
 
 

 Kaufbeuren, 12.06.2018       
 _____________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum Gabriele Maurus, Landwirtschaftsoberrätin 
 

  
















